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Schutzkonzept  
Volksschulen Kanton Zürich (V9, 26.04.2021) 

 
Grundlagen: 
Gestützt auf Artikel 6 Absatz 2 a und b des Epidemiegesetzes hat der Bund eine Verordnung über Massnahmen in der besonderen 
Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie erlassen. Gemäss Artikel 4 dieser Verordnung ist jede Schule dazu verpflichtet, ein 
Schutzkonzept zu erstellen. 

Gemeinde: Zürich    Schule: Tandem IMS, Seefeldstrasse 111, 8008 Zürich 

☒ Kindergarten   ☒ Primarschule  ☐ Sekundarschule 

☐ Sonderschule/Schulheim  ☐ Spital-/Klinikschule 

☐ Aufnahmeklasse Asyl  ☐  HSK-Trägerschaft, eigene Räumlichkeiten 

Für das Schutzkonzept verantwortliche Person: 

Name: Neal Brown    Funktion: Schuldirektor 
Stellvertretung:  Deborah Schlatter  Funktion: School Operations Manager 

Telefon:  +41 43 500 10 30/37   Mail:  corona@tandem-ims.ch  

Version (Nr.) : 2020/21 - Version 9  vom:  26.04.2021 
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Schutzmassnahmen Kurzbeschrieb der vorgesehenen Um-
setzungsmassnahmen 

verantwortli-
che Per-
son(en)  

Umsetzungs- 
kontrolle 

 
A:   Allgemeine Regeln 

 
Die Regeln und Empfehlungen des Bundes, des Kantons und dieses Schutzkonzeptes sind von allen Personen an der Schule zu 

beachten. 

A1: Jede Schule erstellt und ak-
tualisiert ihr Schutzkonzept ge-
mäss den Vorgaben von Bund 
und Kanton 
(Art. 4 Covid-Verordnung beson-
dere Lage) 

Erstellen/Aktualisieren des Schutzkonzep-
tes durch: Tandem Management 

 

Schulleitung 
(SD, SOM) 

Durch: SL 

A2: Personen mit Krankheits-
symptomen bleiben zuhause  

– Schulangehörige mit Krankheitssympto-
men melden sich telefonisch beim 
Schuldirektor 

– Unsicherheiten oder Fragen werden mit 
der schulärztlichen/kantonsärztlichen 
Dienst/Arzt/Ärztin abgesprochen. 

– Information an Team und Eltern für den 
Fall eines positiven Covid-19-Befundes 
ist vorbereitet  

Die Schule beachtet die Vorgaben und Wei-
sungen der medizinischen Fachpersonen 
und Behörden. Sie ordnet weder Tests 
noch Quarantäne-oder Isolationsmassnah-
men selbst an. 

Mitarbeitende 
an der Schule 

Durch: SL 

A3: Eltern, externe Nutzer der 
Schulräume (z.B. Musikschulen, 
HSK-Trägerschaften, Vereine, 
ASC) und die weitere Öffentlich-
keit sind über die Schutzmass-
nahmen und die Verwendung 
von Kontaktdaten der Schulen 
informiert. 

- Das Schutzkonzept ist auf der Web-
seite veröffentlicht 

- Die Eltern/Mitarbeitenden sind über 
die Verwendung der Kontaktdaten in-
formiert. 

- Externe Nutzer der Schulanlage bestä-
tigen, das Schutzkonzept zur Kenntnis 
genommen zu haben und zu befolgen 
Ein entsprechendes «Health Declara-
tion Form» wurde aufgesetzt. Bei je-
der Anpassung des Schutzkonzeptes 
werden sie aktiv durch die Schule in-
formiert. 

Schulleitung Durch: SL 
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Schutzmassnahmen Kurzbeschrieb der vorgesehenen Um-
setzungsmassnahmen 

verantwortli-
che Per-
son(en)  

Umsetzungs- 
kontrolle 

A4: Allgemeine Verhaltensregeln 
im Schulhaus und auf dem 
Schulhausareal sind definiert 
(Pausen, Benutzung von Spielge-
räten, Gruppenbildung etc.) 

– Für erwachsene Personen sowie Kinder 
und Jugendliche ab der 4. Primarstufe 
gilt im gesamten Schulgebäude sowie 
auf dem ganzen Schulareal eine gene-
relle Maskentragpflicht. Erwachsene 
Personen sowie Kinder ab der 4. Pri-
marstufe, die ein Schulareal oder -ge-
bäude betreten bzw. sich auf dem Areal 
bewegen tragen eine Maske. Von die-
ser Bestimmung ausgenommen sind: 
die an Tischen sitzende Einnahme von 
Essen und Getränken in den dafür vor-
gesehenen Räumlichkeiten, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu an-
deren Personen eingehalten bzw. nicht 
während mehr als 15 Minuten unter-
schritten wird oder wenn der Schutz 
durch ausreichende Schutzvorkehrun-
gen, wie Plexiglaswände, sichergestellt 
werden kann. Erwachsene halten auch 
mit Maske untereinander sowie gegen-
über Schülerinnen und Schülern wenn 
immer möglich einen Abstand von 1.5 
Metern ein und befolgen die Hygiene-
regeln des BAG. 

– Für Schülerinnen und Schüler der 4.-6. 
Primarklasse gilt ebenfalls eine gene-
relle Maskenpflicht. 

– Die Durchmischung von Schülerinnen 
und Schülern aus verschiedenen Klas-
sen oder Gruppen ist wo immer mög-
lich zu vermeiden. Für das Mittagessen 
haben Kinder fix zugewiesene Sitz-
plätze. Am Mittwochnachmittag, wäh-
rend Früh- und Spätbetreuung werden 
die Gruppen teils zusammengelegt. Es 
wird darauf geachtet, die Gruppen se-
pariert im Klassenzimmer zu halten 
wann immer möglich Auf dem Pausen-
platz bleiben die Klassen in ihren zuge-
wiesenen Bereichen. Während ASCs 
kann eine Durchmischung nicht ausge-
schlossen werden. Es werden Register 

Schulleitung, 
Lehrpersonen 

Durch: SL 
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setzungsmassnahmen 

verantwortli-
che Per-
son(en)  

Umsetzungs- 
kontrolle 

für Mittwochnachmittag, Früh-/Spätbe-
treuung und ASCs geführt. Auf dem 
Schulareal ist auf das Teilen von Essen 
und Trinken zu verzichten. 

A5: Gewährleistung, dass aus-
senstehende Personen nur für 
klar definierte Anlässe das Schul-
area betreten und ausserhalb 
dieser Anlässe dem Schulareal 
möglichst fernbleiben. 

– Alle Schulangehörigen sind instruiert 
und achten darauf, dass aussenste-
hende Personen nur für klar definierte 
Anlässe das Schulareal betreten, aus-
serhalb dieser Anlässe dem Schulareal 
möglichst fernbleiben. 

 
– Ausgenommen von dieser Regelung 

sind Personen welche zum Beispiel im 
Rahmen einer berufspraktischen Ausbil-
dung oder im Rahmen von Projekten an 
der Schule tätig sind. 

Alle Mitarbei-
tenden der 
Schule 

Durch: SL 

A6: Weitergehende Schutzmass-
nahmen (Veranstaltungen mit 
externen Teilenehmenden) 

– Vom Veranstaltungsverbot nicht betrof-
fen sind der obligatorische Unterricht 
gemäss Stundenplan, kleinere, auch 
kulturelle Anlässe innerhalb der Klas-
sen, das Betreuungsangebot und die 
sonderpädagogischen Massnahmen. 

– Schulinterne Anlässe der Lehrerschaft, 
wie interne Weiterbildungen, Arbeits-
sitzungen und Schulkonferenzen sind 
unter Einhaltung der 15-Personen-Re-
gel, der Maskenpflicht und übrigen 
Schutznassnahmen erlaubt, eine On-
line-Durchführung ist jedoch nach wie 
vor zu bevorzugen. Gemeinsame Kon-
sumation von Getränken und Speisen 
ist weiterhin nicht gestattet. 

 

Schulleitung, 
Lehrpersonen 

Durch: SL 

A7: Regelungen für gemeinsam 
genutzte Gegenstände und 
Räumlichkeiten (siehe auch Rei-
nigung) 

Die Regelungen für die Hygienemassnah-
men sind in einem separaten Dokument 
beschrieben. 

– IT Infrastruktur: Tastaturen von Lap-
tops/Computern, Computer-Mäusen, 

Schulleitung, 
Reinigungs-
firma, Lehr-
personen 

Durch: SL 
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Telefone, Kopierer/Drucker werden re-
gelmässig desinfiziert. 

– Sportgeräte: Sportgeräte in den Turn-
hallen werden vor und nach der Ver-
wendung desinfiziert 

– Regelmässige Reinigung von Oberflä-
chen und Gegenständen sowie von 
Räumlichkeiten, insbesondere von Or-
ten, die häufig berührt werden, wie z.B. 
Türgriffe, Lichtschalter, Treppengelän-
der oder Armaturen.  

– Gemeinsam genutzte Räume (Kunst-
raum/Lunch Room/ASC/Late Care) wer-
den nach den Klassen desinfiziert. 

 
B:   Distanzregeln 

 

Der Abstand, der zwischen den erwachsenen Personen mindestens einzuhalten ist, beträgt 1,5 Meter. Der Personenfluss ist so 
zu lenken, dass der erforderliche Abstand zwischen allen erwachsenen Personen eingehalten werden kann. Von den Vorgaben 
zum Abstand ausgenommen sind Gruppen von Personen, bei denen die Einhaltung des Abstands unzweckmässig ist, nament-

lich bei Schulkindern. 

B1: Altersgemässe Sensibilisie-
rung der Schülerinnen und Schü-
ler zur Distanzhaltung gegen-
über erwachsenen Personen 

Die Abstandsregeln werden zu Beginn des 
neuen Schuljahres und danach periodisch 
im Unterricht in Erinnerung gerufen. Alle 
Mitarbeitenden in der Schule übernehmen 
Verantwortung und achten auf Abstand 
bzw. setzten diese Regelung im Bedarfsfall 
durch. 

Lehrpersonen Durch: SL 

B2: Distanzregeln zwischen 
Schülerinnen und Schülern 

Schülerinnen und Schüler bis und mit drit-
ter Klasse sind im Kontakt untereinander 
von den Distanzregeln ausgenommen. Ab 
vierter Klasse gilt eine generelle Masken-
pflicht. 

  

B3: Distanzregeln zwischen er-
wachsenen Personen  

Die Distanzregeln unter erwachsenen Per-
sonen sind einzuhalten. Es gilt eine gene-
relle Maskentragpflicht für Erwachsene. 

Schulleitung, 
alle erwachse-
nen Personen 

 

B4: Veranstaltungen: 
Bei Veranstaltungen mit grösse-
rem Personenaufkommen gelten 
spezielle Regelungen (siehe auch 
A6 und D3)  

Schulinterne Anlässe der Lehrerschaft, wie 
interne Weiterbildungen, Arbeitssitzungen 
und Schulkonferenzen sind unter Einhal-
tung der 15-Personen-Regel, der Masken-
pflicht und übrigen Schutzmassnahmen er-
laubt, eine Online-Durchführung ist jedoch 

Verantwortli-
che der 
Schule, Veran-
stalter 

Durch: SL 
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nach wie vor zu bevorzugen. Gemeinsame 
Konsumation von Getränken und Speisen 
ist weiterhin nicht gestattet. 

B5: Festlegung einer Personen-
höchstzahl (insbesondere Er-
wachsene Personen) in sanitä-
ren Anlagen und Garderoben 

Anlage: Toiletten 

Personenhöchstzahl: 1 erwachsene Person 

Schulleitung Durch: SL 

B6: Die Vorgaben des Bundes für 
Sportaktiivitäten sind von exter-
nen Benutzern von Turnhallen 
und Sportplätzen einzuhalten 

Es besteht ein separates Konzept für die 
Turnhallen- sowie Schwimmbadnutzung 
entsprechend den Vorgaben. 

Schulleitung Durch: SL 

B7: physische Treffen vermeiden Physische Treffen wie Mittagspausen etc. 
sind weiterhin zu vermeiden oder auf ein 
erforderliches Minimum zu reduzieren un-
ter Beachtung der BAG-Vorgaben wie Ab-
standregelungen etc. 

Schulleitung, 
alle erwachse-
nen Personen 

Durch SL 

 
C:   Hygiene, Schutz und Infrastruktur 

 

Infrastruktur und Massnahmen sind derart gestaltet, dass der Schutz aller Personen gewährleistet werden kann. 

C1: Sensibilisierung der Schüle-
rinnen, Schüler und Lehrperso-
nen für die Hygiene- und Verhal-
tensregeln allgemein mittels 
Präventionskampagnen  

Die Hygieneregeln werden zu Beginn des 
neuen Schuljahres und danach periodisch 
(in der Regel wöchentlich, bei Bedarf auch 
häufiger) im Unterricht in Erinnerung geru-
fen. 

Mittels Aushängen, Plakaten und Info-
schreiben/E-Mails (Kampagnenmaterial 
des Bundes und andere) werden alle im 
Schulareal anwesenden Personen an die 
Regeln erinnert. 

Schulleitung, 
Lehrpersonen 

Durch: SL 

C2: Infrastruktur zur Erfüllung 
der Hygienevorschriften ist vor-
handen  

Es stehen allen Personen genügend Mög-
lichkeiten zum Händewaschen zur Verfü-
gung.  

Schulleitung, 
Hausdienst 

Durch: SL 

C3: Massnahmen zur Einhaltung 
der Regeln vor Ort durch Mar-
kierungen respektive Informatio-
nen zu schulspezifischen Rege-
lungen  

Wo nötig/sinnvoll, werden zusätzliche In-
formationen aufgehängt (z.B. Lunch Room, 
Eingangsbereich, etc.) 

Schulleitung, 
Hausdienst 

Durch: SL 

C4: Hygienevorschriften Reini-
gung 

– Gemeinsam genutzte Infrastruktur (IT 
etc.) wird vor/nach Gebrauch mit Des-
infektionsmittel gereinigt  

Schulleitung, 
Hausdienst, 
Lehrpersonen 

Durch: SL 
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– Desinfektionssprays und evtl. Hände-
desinfektionsmittel für gemeinsam ge-
nutzte Geräte (z.B. Drucker, Computer) 
stehen ausreichend zur Verfügung. 

– Gemeinsam benutzte Oberflächen, 
Schalter, Fenster- und Türfallen, Trep-
pengeländer, WC-Infrastruktur, Wasch-
becken, Turngeräte, Garderoben etc. 
werden in regelmässigen Abständen ge-
reinigt. (Das Reinigungskonzept für die 
verschiedenen Bereiche liegt diesem 
Schutzkonzept bei). 

– Möglichkeiten zur Handhygiene (siehe 
Infrastruktur) 

C5: Bereitstellung von Hygiene-
masken für bestimmte Situatio-
nen (z.B. bei auftretenden 
Krankheitssymptomen, wenn 
Mindestabstand (kurzzeitig) 
nicht eingehalten werden kann) 
sowie bei Schultransporten/Rei-
sen mit der Klasse im ÖV. 

– Den Mitarbeitern werden nach Wahl 
sqts-zertifizierte Community Masken o-
der zertifizierte CE EN14683 Einweg-
masken zur Verfügung gestellt. Nutzen 
Mitarbeiter eigene Masken, müssen 
diese ein Zertifikat vorlegen. Einweg-
masken für Besucher und andere spezi-
elle Situationen können nach Voran-
meldung im Schulsekretariat bezogen 
werden. Notfall-Einwegmasken befin-
den sich in den 1. Hilfe Kästen auf den 
Stockwerken.  

Administra-
tion 

Durch: SL 

C6: Weisung für das Tragen von 
Schutzmasken in den ÖV, sofern 
der Mindestabstand nicht einge-
halten werden kann. Verhaltens-
regeln von Klassen im ÖV. 

Müssen im Rahmen des Unterrichts öffent-
liche Verkehrsmittel benutzt werden, tra-
gen Schülerinnen, Schüler ab der 4. Klasse 
und erwachsene Schulangehörige konse-
quent Schutzmasken. Die Schülerinnen und 
Schüler sind angehalten, sich möglichst 
nicht in den Fahrzeugen zu verteilen.  

Schülerinnen und Schüler, die aus medizini-
schen Gründen oder aufgrund anderer Be-
einträchtigungen keine Maske tragen kön-
nen, sind von der Maskenpflicht ausge-
nommen. 

Weiteren Weisungen durch die Betreiber 
der öffentlichen Verkehrsmittel ist Folge zu 
leisten. 

Lehrpersonen, 
Begleitperso-
nen 

Durch: SL 
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C7: Bereitstellung von Handhygi-
enestationen (Waschbecken, 
Flüssigseife-Spender sowie Ein-
weghandtücher, ergänzend Hän-
dedesinfektionsmittel) 

An allen wichtigen, sensiblen und häufig 
frequentierten Punkten (Klassenzimmer, 
Gruppenräumen, Kunstraum und Lunch 
Room) stehen Möglichkeiten zur Handhygi-
ene Waschmöglichkeit mit Flüssigseife und 
Einmalhandtüchern zur Verfügung. Zur 
Handhygiene werden nur in Ausnahmefäl-
len Desinfektionsmittel verwendet (z.B. 
beim Haupteingang) 

 Durch: SL 

C8: Regelmässiges und ausgiebi-
ges Lüften der Unterrichtsräume 
respektive entsprechende Ein-
stellung automatischer Lüftun-
gen 

Alle benutzen Räume werden mehrmals 
täglich (Schulräume wenn möglich nach je-
der Lektion) gelüftet. 

Lehrpersonen, 
Hausdienst 

Durch: SL 

C9: Regelungen zur Verpflegung 
gemäss Vorgaben durch den 
Bund (siehe auch E2) 

Speisen und Getränke dürfen nur sitzend 
konsumiert werden. Für die Verpflegung 
werden weiterhin die Schutzkonzepte von 
Gastro-Suisse sinngemäss angewendet. Die 
Personenbeschränkung pro Tisch muss für 
Schülerinnen und Schüler jedoch nicht ein-
gehalten werden. 

 

https://www.gastrosuisse.ch/de/ange-
bot/branchenwissen/informationen-covid-
19/branchen-schutzkonzept-unter-covid-
19/ 

Betreuung, 
Lehrpersonen, 
Mittagsbe-
treuungsper-
son 

Durch: SL 

C10: Schutz von besonders ge-
fährdeten Personen 

Siehe F5   

 

D:   Schul- und Klassenanlässe 
 

Für Schul- und Klassenanlässe bedarf es spezieller Regelungen und Konzepte. 

D1: Schulreisen und Exkursionen 
finden unter Einhaltung der Vor-
gaben durch Bund und Kanton 
statt. 

– Die Vorgaben von Bund und Kanton 
sind allen Beteiligten bekannt und wer-
den strikt eingehalten. 

– Bei der Benutzung öffentlichen Ver-
kehrsmitteln werden die entsprechen-
den Vorgaben und Regeln für den öf-
fentlichen Verkehr eingehalten. 

Lehrpersonen, 
Begleitperso-
nen 

Durch: SL 
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– Schul- und Klassenanlässe werden un-
ter Einhaltung der Hygiene- und Ab-
standsregeln sowie der Möglichkeit der 
Rückverfolgung aller teilnehmenden 
Personen durchgeführt. 

D2: Klassenlager sind bis auf 
Weiteres untersagt. 

Obligatorische Lager und Veranstaltun-
gen mit einer oder mehreren Über-
nachtungen sind bis auf weiteres unter-
sagt. 

Lehrpersonen, 
Begleitperso-
nen 

Durch: SL 

D3: Anlässe – Schulinterne Anlässe der Lehrerschaft, 
wie interne Weiterbildungen, Arbeits-
sitzungen und Schulkonferenzen sind 
unter Einhaltung der 15-Personen-Re-
gel, der Maskenpflicht und übrigen 
Schutzmassnahmen erlaubt, eine On-
line-Durchführung ist jedoch nach wie 
vor zu bevorzugen. Gemeinsame Kon-
sumation von Getränken und Speisen 
ist weiterhin nicht gestattet 

Schulleitung, 
Hausdienst, 
Veranstalter 

Durch: SL 

 

E:   Spezielle Unterrichtsformen / Betreuung 
 

Für spezielle Unterrichtsformen und die Betreuung bedarf es spezieller Regelungen und Konzepte. 

E1: schulergänzende Betreuung  – Für die schulergänzende Betreuung gel-
ten die Vorgaben dieses Schutzkonzep-
tes sinngemäss. 

– Verpflegung: Speisen und Getränke 
dürfen nur sitzend konsumiert werden. 
In Tagesstrukturangeboten dürfen aus-
schliesslich Schülerinnen und Schüler, 
Lehrpersonen sowie die Angestellten 
der Schule verköstigt werden. Für die 
Verpflegung kann das Schutzkonzept 
für das Gastgewerbe - bezüglich Dis-
tanz, Hygiene und Reinigung - sinnge-
mäss Anwendung finden. Die Personen-
begrenzung pro Tisch muss für Schüle-
rinnen und Schüler nicht eingehalten 
werden. https://www.gastro-

Betreuung, 
Schulleitung 

Durch: SL 
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suisse.ch/de/angebot/branchenwis-
sen/informationen-covid-19/branchen-
schutzkonzept-unter-covid-19/ 

E2: Im Fachbereich Wirtschaft, 
Arbeit, Haushalt (WAH) / Haus-
wirtschaft wird der Unterricht so 
gestaltet, dass die Hygieneregeln 
eingehalten werden können 
(siehe auch C2) 

 

– Kochunterricht: Aktuell findet kein Ko-
chunterricht statt. Auf Koch-/Backakti-
vitäten wird nach Möglichkeit ebenfalls 
verzichtet oder auf ein Minimum be-
schränkt. Ansonsten wird das Schutz-
konzept für das Gastgewerbe - bezüg-
lich Hygiene und Reinigung – sinnge-
mäss angewendet: https://www.gastro-
suisse.ch/de/angebot/branchenwis-
sen/informationen-covid-19/branchen-
schutzkonzept-unter-covid-19/ 

Lehrpersonen Durch: SL 

E3: Die Schulen gestalten den 
Sportunterricht so, dass die Hy-
gieneregelungen (siehe C) einge-
halten werden können.  

Durchführungs- und Hygieneregeln:  

- Für sportliche Aktivitäten (inkl. 
Schwimmen) draussen entfällt die 
Maskenpflicht, sofern die Abstandsre-
geln eingehalten werden können.  

- Für den Turnunterricht gilt ab der 4. 
Klasse eine Maskenpficht. 

- Durchführung, wenn immer möglich 
im Freien. 

- Möglichst wenig Austausch von Sport-
geräten/Bällen, welche mit den Hän-
den berührt werden 

- Wenn möglich personalisierte Sport-
geräte oder Desinfektionsmittel zur 
Reinigung verwenden. 

- Regeln für Garderoben- und Duschen-
benutzung (z.B. Höchstzahl Personen, 
häufiges Reinigen). 

- Im Schwimmunterricht gelten zusätz-
lich die Regelungen des entsprechen-
den Bades. 

- Auf Schwimmunterricht im Innern ist 
ab der 4. Klasse zu verzichten. 

- Für die Turnhallen- sowie Schwimm-
badnutzung bestehen separate 
Schutzkonzepte. 

Lehrpersonen Durch: SL 
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E4: Schutzkonzept für Therapien Bei Therapien werden die Schutzkonzepte 
der entsprechenden Berufsverbände be-
rücksichtigt. 

Therapeutisch 
Tätige Perso-
nen 

Durch: SL 

E5: Transporte (Schulbus, Taxi 
etc.) 

Für Schultransporte gelten dieselben Best-
immungen wie für ÖV (siehe Hygienere-
geln). Es gilt insbesondere eine generelle 
Maskenpflicht ab Übernahme des Schul-
busses bis Rückgabe des Schulbusses, auch 
bei Leerfahrten. Für Schülerinnen und 
Schüler ab der 4. Klasse gilt eine generelle 
Maskenpflicht. Der Schulbus wird täglich 
desinfiziert (insbesondere Festhaltegriffe, 
Steuerrad, Türöffnung, etc.). 

Transportun-
ternehmen, 
Chauffeurin-
nen und 
Chauffeure 

Durch: SL 

 

F:   Arbeitgeberpflicht/Arbeitnehmerschutz 
 

Die Arbeitgeber müssen gewährleisten, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Empfehlungen des BAG betreffend 
Hygiene und Abstand einhalten können. Hierzu sind entsprechende Massnahmen vorzusehen und umzusetzen. 

F1: Alle Mitarbeitenden sind 
über die Schutzmassnahmen des 
BAG und das Schutzkonzept und 
die Aktualisierungen informiert 
(siehe auch A1/A3). 

- Aushang der Schutzmassnahmen des 
BAG an geeigneten Orten. 

- Schriftliche/mündliche Information 
Schutzkonzept 

Schulleitung Durch: SL 

F2: Schutzmassnahmen für Mit-
arbeitende (siehe auch B):  

– Ein der Situation angepasster Schutz 
(Maskentragpflicht, Schutzscheibe, etc.) 
ist jederzeit gewährleistet. 

Schulleitung Durch: SL 

F3: Spezialregelungen bezüglich 
Mindestabstand (zwischen Er-
wachsenen und Kindern/Jugend-
lichen) für spezielle Situationen 
unter Zuhilfenahme anderer 
Schutzmassnahmen. 
(Art. 4 Covid-Verordnung beson-
dere Lage) 

Können auf der Kindergarten- und Primar-
stufe die Vorgaben zum Mindestabstand 
über längere Zeit nicht eingehalten wer-
den, gilt Maskenpflicht (Erwachsene und 
Kinder ab 4. Klasse). 

Erwachsene, 
Schulleitung 

Durch: SL 

F4: Mindestabstand von 1.5 Me-
tern bei allen interpersonellen 
Kontakten zwischen erwachse-
nen Personen (siehe auch B) 

Erwachsene Personen halten untereinan-
der sowie gegenüber SuS wenn immer 
möglich einen Abstand von 1.5 Metern ein 
und befolgen die Hygieneregeln des BAG. 
 
Massnahmen: Es gilt eine generelle Mas-
kenpflicht 

Alle Erwachse-
nen 

Durch: 
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Lehrerzimmer: Es gilt eine generelle Mas-
kenpflicht. Das gilt nicht für die Mittagszeit, 
wobei sich da nicht mehr als die maximale 
Anzahl MA im Raum aufhalten dürfen und 
nur unter Einhaltung des Mindestabstands 
von 1.5 m und guter Lüftung. 

Sitzungsräume: Es gilt eine generelle Mas-
kenpflicht für alle. 

Teamteaching und andere Zusammenar-
beitsformen: Es gilt generelle Masken-
pflicht. Der Mindestabstand von 1.5m wird 
konsequent eingehalten.  

Weiterbildungen: Wo möglich werden Wei-
terbildungen online abgehalten. Bei wichti-
gen Weiterbildungen mit Präsenzpflicht gilt 
generelle Maskentragepflicht für alle an-
wesenden Personen inkl. Dozent/Instruk-
tor. 

F5: Schutz von besonders ge-
fährdeten Personen 

Besonders gefährdete Personen müssen 
am Arbeitsplatz spezifisch geschützt wer-
den. Dazu soll wie im Frühjahr 2020 das 
Recht auf Homeoffice bzw. ein gleichwerti-
ger Schutz am Arbeitsplatz oder eine Beur-
laubung für besonders gefährdete Perso-
nen eingeführt werden.  

  

 

G:   Isolations- und Quarantänemassnahmen 
 

Isolations- und Quarantänemassnahmen werden nicht von der Schule verordnet. Es sind die Weisungen der medizinischen 
Fachpersonen (Contact-Tracing, Schulärztlicher Dienst, Kantonsärztlicher Dienst) einzuhalten. 

G1: Isolation einer anwesenden 
Person mit Krankheitssympto-
men und Abgabe von Schutz-
masken 

 

MA mit Verdachtsfall Covid-19 tragen die 
Maske konsequent und verlassen die 
Schule und informieren die SL. 

Kinder mit Verdachtsfall Covid-19 von 1. 
Kiga – 3. Klasse ziehen eine Maske an (und 
werden ab diesem Zeitpunkt ständig beo-
bachtet), Eltern werden informiert und be-
troffenes Kind schnellstmöglich abgeholt. 

Kinder mit Verdachtsfall Covid-19 von 4.-6-
Klasse tragen die Maske konsequent, Eltern 
werden informiert und betroffenes Kind 
schnellstmöglich abgeholt. 

Schulleitung, 
Lehrpersonen, 
Administra-
tion 

Durch: SL 
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Ort: Wann immer es das Wetter und der 
Gesundheitszustand zulassen draussen, an-
sonsten im Treppenhaus beim Eingang mit 
geöffneter Tür für genügend frische Luft o-
der beim Sekretariat, wenn kein pädagogi-
scher Mitarbeiter zur Überwachung zur 
Verfügung steht. 

Betreuung durch: Klassenassistenz/Admi-
nistration 

Nachricht an: Schuldirektion, Eltern, Admi-
nistration 

G2: Organisation Heimweg (un-
verzüglich und möglichst ohne 
ÖV-Nutzung) 

Kurzbeschrieb: Eltern werden gebeten die 
Kinder umgehend abzuholen – wenn mög-
lich ohne ÖV. Mitarbeiter verlassen die 
Schule umgehend; wenn möglich ohne ÖV. 

Schulleitung, 
Lehrpersonen 

Durch: SL 

G3: Informationen/Empfehlung 
weiteres Vorgehen an Be-
troffene (siehe auch A3) 

Kind betroffen: Empfehlung an Eltern, Ärz-
tin/Arzt aufzusuchen und deren/dessen 
Weisungen Folge zu leisten. 

Erwachsene Person betroffen: Empfehlung, 
Ärztin/Arzt aufzusuchen und deren/dessen 
Weisungen Folge zu leisten. 

Schulleitung, 
Lehrpersonen 

Durch: 

G4: Meldung von positiv getes-
teten Personen durch zustän-
dige Behörden an Schule 

Massnahmen gemäss Anweisungen 
Contact Tracing, schulärztlichen/kantons-
ärztlichen Dienst/Arzt/Ärztin 

Meldung an: 
SL 

Durch: 

G5: Umsetzung der vom Contact 
Tracing, schulärztlichen/kan-
tonsärztlichen Dienst via 
Arzt/Ärztin oder VSA angeordne-
ten Massnahmen 

Massnahmen gemäss Anweisungen schul-
ärztlichen/kantonsärztlichen 
Dienst/Arzt/Ärztin 

Alle Beteilig-
ten 

Durch: 

G6: Kommunikation durch die 
Schule (siehe auch A3) 

Die Informationen für einen Fall von Isola-
tion/Quarantäne sind vorbereitet. 
– Kommunikation an Team: 
– Kommunikation Eltern: 
– Kommunikation ECA/Extern Involvierte 

Personen: 

Schulleitung Durch: 

G7: Positiv getestete Lehrperso-
nen, Schülerinnen und Schüler 
werden umgehend dem Contact 
Tracing des Volksschulamtes ge-
meldet 

– Meldung an: ct@lunge-zuerich.ch oder 
–  Tel. +41 44 268 20 90 
 
Eltern/Mitarbeiter informieren SL à SL do-
kumentiert Fall wie intern besprochen à 
SL informiert SOM à SOM kontaktiert 

Eltern, Mitar-
beiter 

SL, SOM 
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Contact Tracing des Volksschulamts und 
bespricht weiteres Vorgehen à Dokumen-
tation und Rückmeldung an SL à Umset-
zung Vorgaben Contact Tracing des Volks-
schulamts inkl. Entsprechende Informatio-
nen gemäss Vorgaben.  

 


